
 

 

 

 
DATENBLATT - BEGLAUBIGUNG 

 
1) Allgemeine Angaben 
 
Nachname  _________________________________________________________  
 
 
Vorname  _________________________________________________________  
 
 
Geburtsdatum  _________________________________________________________  
 
 
Sozialversicherungsnummer ______________________________________________   
 
 
Anschrift  _________________________________________________________  
 
  _________________________________________________________  
 
 
Telefonnummer ________________________________________________________  
 
 
e-mail-Adresse _________________________________________________________  
 
 
2) Datenschutz 
 
 
Ich stimme der Übermittlung von Nachrichten des Notariats (zB Entwürfe, Vertragskopien, Weiterleitung 
von Behördenschriftstücken, usw) an die angegebene e-mail-Adresse über (unverschlüsselte) e-mails 
zu. 

 
Ich bin informiert, dass das Notariat Dr. Walter Schütz sowie dessen Mitarbeiter meine zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten zum Zweck der ordentlichen Vertragserfüllung gemäß der 
Notariatsordnung verarbeiten.  
Die Empfänger meiner Daten sind Gerichte, Behörden, Notariatskammer und deren Register und 
Urkundearchive und an der Urkunde beteiligte Personen.  
Ich habe als Betroffener folgende Rechte: Recht auf Auskunft über die betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Diese Rechte kann ich durch ein Ansuchen an das Notariat Dr. Walter Schütz 
stellen. Ich habe zudem das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu stellen.  
Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass mir über mein Verlangen vom Notariat Dr. Walter Schütz 
eine Datenschutzerklärung ausgehändigt wird. 
 

3) Angaben zum Risiko Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung 
 

Kategorie des Geschäfts: 



 

 

 
 Kauf oder Verkauf von Immobilien 
 Kauf oder Verkauf von Unternehmen 
 Gründung oder Betrieb oder Verwaltung von Gesellschaften 
 Gründung oder Betrieb oder Verwaltung von Trust, Stiftungen oder ähnlichen 

Strukturen 
 Vermögensverwaltung 

 
 

 sonstiges Geschäft/keines der obigen 
 

 
Liegt einer der obigen Geschäfte vor, weitere Angaben: 
 
 Ich bin eine politische exponierte Person (Erklärung siehe unten) 
 Ich bin keine politische exponierte Person (Erklärung siehe unten) 

 
Geburtsort _________________________________________________________  
 
 
Staatsangehörigkeit __________________________________________________  
 
 
Nachweis der Staatsangehörigkeit durch: 

 Reisepass 
 Staatsbürgerschaftsnachweis 
 Personalausweis/Identitätskarte 
 Sonstiges: 

 
 _______________________________________________  

 
 

Ich erkläre, dass die oben gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 
 
Datum, Unterschrift: 
 
 
 _____________________________________________________________________  
  



 

 

„Politisch exponierte Personen“  
 sind natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben; 
dazu zählen insbesondere (§ 36f NO und EU-GW-VO): 

1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; im Inland 
betrifft dies insbesondere den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Mitglieder der 
Bundesregierung und der Landesregierungen; 

2. Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betrifft 
dies insbesondere die Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates; 

3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; im Inland betrifft dies insbesondere 
Mitglieder der Führungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien; 

4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen 
Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein 
Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; im Inland betrifft dies insbesondere Richter des 
Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs und des Obersten Gerichtshofs; 

5. Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; im Inland betrifft 
dies insbesondere den Präsidenten des Rechnungshofs sowie die Direktoren der 
Landesrechnungshöfe und Mitglieder des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank; 

6. Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; im Inland sind 
hochrangige Offiziere der Streitkräfte insbesondere Militärpersonen ab dem Dienstgrad 
Generalleutnant; 

7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; im 
Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen, bei denen der Bund mit mindestens 50 vH des 
Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die der Bund alleine betreibt oder die der 
Bund durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen 
tatsächlich beherrscht; bei Unternehmen an denen ein Land mit mindestens 50 vH des Stamm-
, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein Land alleine betreibt oder die ein Land 
durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich 
beherrscht – sofern der jährliche Gesamtumsatz eines solchen Unternehmens 1 000 000 Euro 
übersteigt – der Vorstand bzw. die Geschäftsführung. Der jährliche Gesamtumsatz bestimmt 
sich nach den jährlichen Umsatzerlösen aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss. 

8. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine 
vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation. 

9. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, die Sitze in nationalen Exekutiv- oder 
Gesetzgebungsorganen oder in regionalen oder lokalen Exekutiv- oder 
Gesetzgebungsorganen, die Wahlkreise mit mindestens 50 000 Einwohnern vertreten, 
innehaben; 

10. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane von Unternehmen, die im Rahmen 
einer der in Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU aufgeführten Beziehung entweder unter der 
Kontrolle des Staats oder, wenn diese Unternehmen als mittlere oder große Unternehmen oder 
Gruppen im Sinne von Artikel 3 Absätze 3, 4, 6 und 7 der genannten Richtlinie gelten, unter der 
Kontrolle regionaler oder lokaler Behörden stehen; 

11. Leiter regionaler und lokaler Behörden, einschließlich Gemeindeverbänden und 
Metropolregionen, mit mindestens 50 000 Einwohnern; 

12. in einer internationalen Organisation: die obersten Amtsträger, ihre Stellvertreter und Mitglieder 
des Leitungsorgans oder Inhaber einer gleichwertigen Funktion bei einer internationalen 
Organisation oder Vertreter bei einem Mitgliedstaat oder bei der Union 

13. auf Unionsebene: Funktionen auf der Ebene der Organe und Einrichtungen der Union, die den 
oben genannten Ämtern gleichwertig sind 

14. in einem Drittland: Funktionen, die den oben genannten Ämtern gleichwertig sind 
 


